
INFO
BROSCHÜRE

www.gpa.at/frauen

www.oegb.at/frauen
FRAUEN



2

Mit 1. Jänner 2019 
tritt der Familienbonus plus in Kraft. Der Familienbonus plus ist ein steuerrechtlicher Absetzbe-
trag, der die errechnete Lohn- bzw. Einkommensteuer reduziert. 

Der Familienbonus plus beträgt pro Kind und pro Jahr maximal € 1.500 (monatlich höchs-
tens: € 125,–). Nach dem 18. Geburtstag beträgt dieser höchstens € 500,16,– pro Jahr und pro 
Kind (monatlich höchstens: € 41,68,–). Für den Familienbonus plus ist es notwendig, dass für das 
Kind Anspruch auf Familienbeihilfe oder den Unterhaltsabsetzbetrag besteht.

 Wie kann der Familienbonus plus  
beantragt werden? 

Der Familienbonus führt nicht zu einer automatischen Steuerentlastung, sondern muss bean-
tragt werden! Diesbezüglich gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie beantragen die monat-
liche Berücksichtigung des Familienbonus bei Ihrem Arbeitgeber über die Lohnverrechnung 
oder Sie machen Ihren Anspruch im Rahmen der ArbeitnehmerInnenveranlagung einmal 
im Jahr geltend. Wenn Sie sich für eine Berücksichtigung des Familienbonus über die Lohnver-
rechnung entscheiden, dann müssen Sie das Formular E 30 ausfüllen und Ihrem Arbeitgeber 
übermitteln. Dieses Formular finden Sie auf der Homepage des Finanzministeriums www.bmf.
gv.at unter der Rubrik „Formulare“. Zusätzlich ist dem Arbeitgeber ein Nachweis über den Fami-
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lienbeihilfeanspruch vorzulegen. Sind die Eltern des Kindes getrennt, hat der/die Unterhaltsver-
pflichtete dem Arbeitgeber die geleisteten Unterhaltszahlungen nachzuweisen.

 Wie kann der Familienbonus zwischen Eltern, die  
verheiratet sind oder zusammenleben, aufgeteilt werden?

In diesen Fällen kann entweder ein Elternteil alleine den vollen Familienbonus beantragen 
oder beide Elternteile machen den Anspruch jeweils zur Hälfte geltend. Sind mehrere Kinder 
vorhanden, dann können die Eltern auch entscheiden, dass die Aufteilung des Familienbonus 
für jedes Kind anders erfolgt. Es ist zum Beispiel möglich, dass für das erste Kind der Vater den 
vollen Familienbonus beantragt, für das zweite wiederum die Mutter und für das dritte Kind 
beide Elternteile jeweils den halben Anspruch geltend machen. Bei gleichbleibenden Verhält-
nissen können sich die Eltern nur einmal im Kalenderjahr entscheiden, wie die Aufteilung des 
Familienbonus erfolgen soll.

Beantragen sowohl die Mutter als auch der Vater für das gleiche Kind den vollen Familienbonus 
und somit insgesamt in einem zu hohen Ausmaß, wird dieser zwischen den Eltern jeweils zur 
Hälfte aufgeteilt. Diese Regel kann auch zu Rückforderungen des Finanzamtes führen, wenn an 
einen der beiden Elternteile bereits zu viel ausbezahlt wurde. Es ist daher ratsam, dass die Eltern 
bereits im Vorhinein besprechen, wie die Antragstellung für den Familienbonus erfolgen soll.

 Wie kann der Familienbonus zwischen Eltern, die nicht 
zusammenleben, aufgeteilt werden?

Für getrennt lebende Eltern bestehen grundsätzlich die gleichen Möglichkeiten, den Fami-
lienbonus zu beanspruchen, wie für Eltern, die zusammenleben. Entweder ein Elternteil bean-
sprucht den vollen Bonus oder die beiden Elternteile beantragen diesen je zur Hälfte. Gibt es 
zwischen den getrennt lebenden Elternteilen keine Einigung über die Aufteilung des Famili-
enbonus und beantragen beide den vollen Betrag, dann wird dieser jeweils zur Hälfte gewährt. 

Achtung: Auch bei getrennt lebenden Elternteilen kann es zu Rückforderungen des Finanzam-
tes kommen, und zwar dann, wenn an einen der beiden bereits zu viel ausbezahlt wurde.

Ehemalige PartnerInnen können sich bei gleichbleibenden Verhältnissen nur einmal im Kalen-
derjahr entscheiden, wie die Aufteilung des Familienbonus erfolgen soll. Für jene Monate, in 
denen der unterhaltsverpflichtete Elternteil nicht den gesetzlichen Unterhalt zahlt, besteht für 
diesen kein Anspruch auf den Familienbonus. In solch einem Fall kann der andere Elternteil die 
volle Höhe beantragen. Wenn es eine neue (Ehe-)Partnerin oder einen neuen (Ehe-) Partner gibt, 
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dann kann der Familienbonus mit dieser Person jeweils zur Hälfte aufgeteilt werden, solange der 
leibliche Elternteil keine Alimente zahlt.

Wenn einer der getrennt lebenden Elternteile für mehr als die Hälfte der Kinderbetreuungskos-
ten aufkommt und mindestens € 1.000 pro Jahr und pro Kind dafür zahlt, dann kann dieser 90 
Prozent des Familienbonus beantragen. Der andere Elternteil kann in diesem Fall nur 10 Prozent 
des Familienbonus erhalten. Diese Aufteilungsregel gilt bis 2021 und kann nur im Zuge der Ar-
beitnehmerInnenveranlagung geltend gemacht werden.

 Ab welcher Einkommenshöhe kann man vom Familienbo-
nus profitieren?

Der Familienbonus ist ein steuerrechtlicher Absetzbetrag, der von der errechneten Lohn- bzw.  
Einkommensteuer abgezogen wird. Der Familienbonus ist nicht negativsteuerfähig. Unter 
Negativsteuer ist im Steuerrecht eine finanzielle Gutschrift zu verstehen, die ArbeitnehmerIn-
nen erhalten, wenn sie so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen. Vom Familienbo-
nus profitieren somit nur jene, die grundsätzlich einkommen- oder lohnsteuerpflichtig sind. Wie 
hoch die tatsächliche steuerliche Entlastung im konkreten Fall ist, hängt auch davon ab, ob nur 
ein Elternteil oder beide den Familienbonus beantragen.

Nur ein Elternteil beantragt den vollen Familienbonus

Beantragt nur ein Elternteil den vollen Familienbonus und gibt es ein Kind, muss der/die Ar-
beitnehmerIn mindestens ein durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen von ungefähr 
€ 1.750, haben, um eine steuerliche Entlastung von € 1500 im Jahr zu erhalten. 

Sind zwei Kinder vorhanden und beantragt wiederum nur ein Elternteil den vollen Bonus, be-
nötigt der/die DienstnehmerIn circa ein durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen von 
€ 2.220, um eine steuerliche Entlastung von 3.000 € (zwei Mal der Familienbonus) im Jahr zu 
lukrieren. 

Bei drei Kindern ist wiederum ein durchschnittliches monatliches Bruttoeinkommen von €  2.650 
notwendig. Verdient jemand weniger als die zuvor angeführten Beträge, ist aber trotzdem 
grundsätzlich lohn- oder einkommensteuerpflichtig, fällt die steuerliche Entlastung entspre-
chend geringer aus. 
Beispiel: Eine Familie hat ein Kind. Da der Vater aufgrund seines geringen Einkommens nicht 
einkommen- oder lohnsteuerpflichtig ist, vereinbaren sie, dass nur die Mutter den vollen Fami-
lienbonus beantragt. Vor Abzug des Verkehrsabsetz- und allenfalls des AlleinverdienerInnenab-
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setzbetrages ergibt sich bei ihr eine jährliche Lohnsteuer von € 1.200. Obwohl der Familienbonus 
grundsätzlich € 1.500 im Jahr beträgt, erhält sie nur eine steuerliche Entlastung von € 1.200, da 
der Familienbonus nicht negativsteuerfähig ist und somit mit der errechneten Lohnsteuer be-
grenzt ist.

Beide Elternteile beantragen jeweils zur Hälfte den Familienbonus

Beantragen beide Elternteile zur Hälfte den Familienbonus und haben sie ein Kind, benötigen 
beide ein monatliches Mindestbruttoeinkommen von € 1.410, damit sie jeweils im Ausmaß von 
€ 750 im Jahr steuerlich entlastet werden. 

Sind zwei Kinder vorhanden und beantragen wiederum beide den halben Familienbonus, soll-
te das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen von jedem Elternteil mindestens € 1.750 
betragen, damit sie eine steuerliche Entlastung von jeweils € 1.500 erhalten.  

Bei drei Kindern sollte jeder der beiden Elternteile mindestens ein monatliches Bruttoeinkom-
men von € 2.220 haben. Verdient einer der beiden Elternteile weniger als die zuvor angeführten 
Beträge, ist aber trotzdem grundsätzlich lohn- oder einkommensteuerpflichtig, fällt die steuerli-
che Entlastung entsprechend geringer aus. 

 Gibt es eine Internetseite, die berechnet, wie hoch der 
finanzielle Vorteil durch den Familienbonus ist?

Auf der Website des Finanzministeriums (www.bmf.gv.at) gibt es einen Familienbonusrech-
ner, der die eigene Steuerentlastung durch den Familienbonus zeigt.

 Wie viele Haushalte in Österreich werden den Familien-
bonus nicht oder nicht zur Gänze nutzen können? Werden 

mehr Männer oder mehr Frauen vom Familienbonus profitieren?

Laut einer Analyse des „European Centre for Social Welfare Policy and Research“ werden 10 Pro-
zent der Haushalte mit Kindern überhaupt nicht vom Familienbonus und weitere 26 Prozent 
nur teilweise profitieren. In der gleichen Studie wird auch davon ausgegangen, dass Männer 
76 Prozent und Frauen nur 24 Prozent des Gesamtvolumens des Familienbonus erhalten 
werden.
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 Gibt es auch eine Entlastung für Menschen mit Kindern, 
die nicht lohn- oder einkommensteuerpflichtig sind?

Für AlleinerzieherInnen und AlleinverdienerInnen, bei denen vor Abzug der Absetzbeträ-
ge keine oder nur eine geringe jährliche Steuer maximal in Höhe von € 250 pro Kind berechnet 
wurde, gibt es ab 2019 den Kindermehrbetrag. Dieser beträgt € 250 pro Jahr und pro Kind 
und ist somit sechsmal niedriger als der volle Familienbonus. Der Kindermehrbetrag ist nega-
tivsteuerfähig.

Der Kindermehrbetrag steht aber nicht allen Menschen zu, die einen Anspruch auf den Allein-
verdienerInnen- oder AlleinerzieherInnenabsetzbetrag haben. Wenn an mindestens 330 Tagen 
im Kalenderjahr Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung, Grundversorgung oder Mindest-
sicherung bezogen wurden, ist man von dieser Steuergutschrift ausgeschlossen. 

76 %

24 %
Frauen

Männer

Quelle: European Centre for Social Welfare Policy and Research (Euromod/Soresi), 
Annahme: Steueroptimierung der Haushalte; Aufteilung, wenn beides optimal.

Verteilung des Gesamtvolumens  
des Familienbonus nach Geschlecht: 
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Frauen

Achtung: Der Kindermehrbetrag kann nicht über die monatliche Lohnverrechnung bei Ihrem 
Arbeitgeber, sondern nur im Rahmen der jährlichen ArbeitnehmerInnenveranlagung beantragt 
werden.

 Wie hoch ist der Familienbonus und Kindermehrbetrag 
für Kinder, die in einem anderen EU/EWR-Staat oder der 

Schweiz leben?

Der Familienbonus und der Kindermehrbetrag für Kinder, die in einem anderen EU/EWR-Staat 
oder der Schweiz leben, werden an die Kaufkraft des Wohnsitzlandes des Kindes angepasst. Die 
gleiche Regel kommt auch für den AlleinerzieherInnen-, AlleinverdienerInnen-, Unterhalts- und 
Kinderabsetzbetrag zur Anwendung.

 Was passiert mit dem Kinderfreibetrag und der Möglich-
keit, Kinderbetreuungskosten steuerlich abzusetzen?

Ab 2019 entfällt der Kinderfreibetrag. Ab diesem Zeitpunkt können grundsätzlich auch Kinder-
betreuungskosten nicht mehr von der Steuer abgesetzt werden (Ausnahme: AlleinerzieherIn-
nen). Haben Sie in der Vergangenheit eine dieser beiden Möglichkeiten oder beide genutzt, 
dann ist Ihre tatsächliche Steuerentlastung im Vergleich zu bisher nicht € 1.500 bzw. € 750 pro 
Jahr und pro Kind, sondern entsprechend geringer, je nachdem, wie stark Sie vom Kinderfreibe-
trag bzw. der Möglichkeit, Kinderbetreuungskosten von der Steuer abzusetzen, profitiert haben. 
Nur Alleinerziehende können nach wie vor Kinderbetreuungskosten im Rahmen der außerge-
wöhnlichen Belastungen unter Anrechnung eines Selbstbehalts von der Steuer absetzen.
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JETZT MITGLIED WERDEN!
Familienname ...............................................................................................  Vorname .......................................................................   ☐ Frau ☐ Herr

Geburtsdatum Titel ................................................. Geburtsname ............................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ............................................................................................................

☐ Angestellte/r ☐ Lehrling ☐ Werkvertrag ☐ geringfügig beschäft igt ☐ Freier Dienstvertrag ☐ Selbstständig (Gewerbeschein)

☐ Zeitarbeitskraft  ☐ SchülerIn ☐ StudentIn ☐ dzt. ohne Beschäft igung ☐ Zweitmitgliedschaft  ☐ FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ................................................................... ☐ Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft  von/bis ............................................

Beschäft igt bei Firma (bzw. Schule/Universität) .......................................................................  Dienstort .....................................................................

Anschrift  ..................................................................................................................................................................................................................................

Branche .................................................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR BEITRITTSMONAT/-JAHR

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag), 
der jährlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

☐ Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren 
dürfen, um über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu 
übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreff endes bitte ankreuzen)

☐ BETRIEBSABZUG

Ich erkläre, dass mein Gewerkschaft sbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen abgezogen 
werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-
bezogenen Daten (angegebene Daten und Gewerkschaft szugehörigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, 
Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 
Gewerkschaft  verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

☐ SEPA LASTSCHRIFT-MANDAT (Bankeinzug)

Ich ermächtige die Gewerkschaft  GPA, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift  einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GPA auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschrift en einzulösen. Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

☐ monatlich ☐ alle 2 Monate ☐ jedes Quartal ☐ 1/2 jährlich ☐ jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft )

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des 
Mitgliedsbeitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Rücksprache auf SEPA-Lastschrift  von 
meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

IBAN BIC

.............................................................................................................................................
Datum/Unterschrift 

Ich bestätige, umseits stehende Datenschutzerklärung (auch abrufb ar
unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

......................................................................................
Datum/Unterschrift 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301,
E-Mail: service@gpa.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541  WerberIn-Mitgliedsnummer: .....................................................................

GPA_marketing_block a4_mg-anmeldung-IG_4c_2021_ped_.indd   1GPA_marketing_block a4_mg-anmeldung-IG_4c_2021_ped_.indd   1 19.11.2020   15:20:1019.11.2020   15:20:10



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. 
In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wich-
tigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitglieder-
verwaltung. Eine umfassende Information, wie der Österreichische 
Gewerkschaft sbund (ÖGB)/GPA mit Ihren personenbezogenen 
Daten umgeht, fi nden Sie unter www.oegb.at/datenschutz

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Öster-
reichische Gewerkschaft sbund. Wir verarbeiten die umseits von 
Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 
Zwecke der Mitgliederverwaltung der Gewerkschaft  und für die 
Dauer Ihrer Mitgliedschaft  bzw. solange noch Ansprüche aus 
der Mitgliedschaft  bestehen können. Rechtliche Basis der Daten-
verarbeitung ist Ihre Mitgliedschaft  im ÖGB/GPA; soweit Sie dem 
Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwilligung zur Verarbei-
tung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA selbst oder 
durch von diesem vertraglich beauft ragte und kontrollierte Auf-
tragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte 
erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Die 
Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA in Bezug auf die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte auf Auskunft , 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer 
Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 
Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

Gewerkschaft  GPA
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

Österreichischer Gewerkschaft sbund
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 
Tel.: +43 (0)1 534 44-0
E-Mail: oegb@oegb.at 

Unseren Datenschutzbeauft ragten erreichen Sie unter: 
datenschutzbeauft ragter@oegb.at

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

☐ IG PROFESSIONAL    ☐ IG FLEX    ☐ IG SOCIAL    ☐ IG IT    ☐ IG EXTERNAL    ☐ IG POINT-OF-SALE    ☐ IG MIGRATION    ☐ IG EDUCATION

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 
jederzeit von mir widerrufen werden.

☐ Frau ☐ Herr Titel ........................................................................  

Familienname ...............................................................................................  Vorname ......................................................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ...............................................................................................

Berufsbezeichnung. .....................................................................................  Betrieb .........................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ...........................................................................................................

.........................................................................................................................
Datum/Unterschrift 

MITMACHEN – MITREDEN – MITBESTIMMEN
INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GPA bringen 
Menschen mit ähnlichen Berufs  merkmalen zu-
sammen. Zum Aus tau schen von Erfahrungen und 
Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen 
kompetenter Lösungen, zum Durchsetzen gemein-
samer berufl icher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere berufl iche 
Inter es sen   ge mein schaft en

• erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder briefl ich) regel-
mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen 
für Ihre Berufsgruppe; 

• können Sie Ihre berufl ichen Interessen auf direktem Weg in die 
Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs ein-
bringen;

• erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, 
Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und an-
deren für Ihre Berufsgruppe maßgeschneiderten Veran stal-
tungen, auch auf regionaler Ebene;

• nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft  entwickelte be-
rufsspezifi sche Dienstleis tungen und Produkte in An spruch 
(Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und 
andere Materialien);

• beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer beruf-
lichen Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und 
nehmen dadurch Einfl uss auf die gewerkschaft liche Meinungs-
bildung und Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse
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GPA Bundesfrauen 
Kollegin Sandra Breiteneder 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 
eMail: service@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301

GPA Wien 
Kollegin Birgit Isepp  
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 
eMail: birgit.isepp@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-21350

GPA Niederösterreich 
Kollegin Gabriele Heider 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1 
eMail: gabriele.heider@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-22041

GPA Burgenland 
Kollegin Liane Wiesinger 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7 
eMail: burgenland@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-23000

GPA Steiermark 
Kollegin Mag.a  Verena Nussbaum 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32 
eMail: verena.nussbaum@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-24303

GPA Kärnten 
Kollegin Maria Pajnogac 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4 
eMail: maria.pajnogac@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-25389

GPA Oberösterreich 
Kollegin Sonja Platzer 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40 
eMail: sonja.platzer@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-26133

GPA Salzburg 
Kollegin Tina Ruprecht 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10 
eMail: tina.ruprecht@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-27021

GPA Tirol 
Kollegin Mag.a  Verena Zisler 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16 
eMail: verena.zisler@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-28106

GPA Vorarlberg 
Kollegin Sabine Wittmann 
6900 Bregenz, Reutegasse 11 
eMail: vorarlberg@gpa.at 
Telefon +43 (0)5 0301-29000

Service-Hotline: 
+43 (0)5 0301

DAS 
GEWERK-SCHAFFEN WIR!



FRAUEN


